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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft ein Schloss für ein Kraft-
fahrzeug, insbesondere ein Seitentürschloss, umfas-
send ein Gesperre, einen Auslösehebel, einen Betäti-
gungshebel und einen Kupplungshebel, wobei der Aus-
lösehebel mittels des Kupplungshebels mit dem Betäti-
gungshebel kuppelbar ist und einem Mittel zum Steuern
des Kupplungshebels.
[0002] Ein Schloss für ein Kraftfahrzeug, das auch
Schließsystem genannt wird, werden zum größten Teil
Gesperre eingebaut, die aus einer Drehfalle und zumin-
dest einer Sperrklinke bestehen. Das Gesperre im
Schloss wirkt dabei mit einem Schlosshalter zusammen,
der entweder an der Karosserie des Kraftfahrzeugs oder
der Tür, Klappe, Schiebetür, etc. befestigt ist. Die Rela-
tivbewegung zwischen Schlosshalter und Drehfalle be-
wirkt dabei, dass die Drehfalle verschwenkt wird, und
gleichzeitig die Sperrklinke mit der Drehfalle in Eingriff
gelangt.
[0003] Je nach Ausführungsform gibt es ein- oder
zweistufige Gesperre, die dann eine Vorrast- und/oder
eine Hauptrastposition aufweisen. Die Sperrklinke wird
dabei bevorzugt federvorgespannt mit der Drehfalle in
Eingriff gebracht. Zum Entsperren, das heißt zum Lösen
der Sperrklinke von der Drehfalle wird ein Auslösehebel
eingesetzt. Dabei wird die Sperrklinke derart vom Aus-
lösehebel beaufschlagt, dass die Sperrklinke außer Ein-
griff mit der Drehfalle gelangt und die Drehfalle sich von
der Rastposition in eine Öffnungsposition bewegt. Die
Bewegung der Drehfalle erfolgt hierbei zumeist mittels
eines Federelementes und/oder aufgrund einer Zugbe-
lastung, die aus dem Schlosshalter in Kombination mit
der Türdichtung resultiert.
[0004] Zum Betätigen des Auslösehebels wird ein Be-
tätigungshebel eingesetzt. Der Betätigungshebel kann
beispielsweise ein Innenbetätigungshebel oder ein Au-
ßenbetätigungshebel sein. Mit Hilfe des Betätigungshe-
bels wird der Auslösehebel bewegt und das Gesperre
entsperrt.
[0005] Zur Erhöhung der Sicherheit in Kraftfahrzeugen
kommen Systeme zum Einsatz, die mit Massenträgheits-
elementen ausgestattet sind. Dabei wirken die Massen-
trägheitselemente einem externen Impuls entgegen und
verhindern dabei, dass zum Beispiel eine Seitentür eines
Kraftfahrzeugs unbeabsichtigt geöffnet wird. Ein Impuls
kann beispielsweise durch einen Zusammenstoß in das
Fahrzeug eingeleitet werden. Wird beispielsweise bei ei-
nem Seitenaufprall ein Impuls in das Kraftfahrzeug derart
eingeleitet, dass zum Beispiel ein Türgriff einer Seitentür
beschleunigt wird, so kann die Auslenkung des Türgriffs
bewirken, dass der Betätigungshebel aktiviert wird und
das Gesperre öffnet, wodurch es zu einem unbeabsich-
tigten Öffnen der Seitentür kommen kann. Um derartige
ungewollte Ereignisse zu verhindern, sind massenträg-
heitsbasierte Schließsystem bekannt geworden, die die
einem unbeabsichtigten Öffnen eines Türschlosses ent-
gegenwirken.

[0006] Aus der DE 20 2013 104 118 U1 ist ein Kraft-
fahrzeugtürschloss bekannt, das mit einer Massenträg-
heitssperre versehen ist. Das Kraftfahrzeugschloss um-
fasst eine Verriegelungsanordnung, das mit einem Steu-
erhebel und einem Kupplungselement ausgestattet ist.
Dabei ist das Kupplungselement mit einer Federanord-
nung ausgelegt. Bei einem unbetätigten Betätigungshe-
bel verriegelt die Verriegelungsanordnung bzw. wird erst
bei einer Betätigung des Betätigungshebels federgetrie-
ben entriegelt. Kommt es bei der Betätigung des Betäti-
gungshebels zu einer Betätigungsgeschwindigkeit, die
oberhalb einer vorbestimmten Grenzgeschwindigkeit
liegt, so sorgt die Massenträgheit des Steuerhebels da-
für, dass die Betätigung des Betätigungshebels verzö-
gert erfolgt.
[0007] Darüber hinaus ist aus der DE 20 2012 007 312
U1 ein Kraftfahrzeugschloss mit einem Betätigungshebel
und einer Kupplungsanordnung bekannt. Der Betäti-
gungshebel wirkt mit der Kupplungsanordnung derart zu-
sammen, dass der fragliche Betätigungshebel die einge-
kuppelte Kupplungsanordnung auskuppelt und die aus-
gekuppelte Kupplungsanordnung im ausgekuppelten
Zustand belässt.
[0008] Kommt es im Falle eines Unfalls zu einer Betä-
tigung des Betätigungshebels mit einer Betätigungsge-
schwindigkeit oberhalb einer bestimmten Grenzge-
schwindigkeit, so führt der Betätigungshebel wegen des
trägheitsbedingt verzögerten Einkuppelns der Kupp-
lungsanordnung einen Leerhub aus.
[0009] Aus der DE 10 2014 001 490 A1 ist ein mas-
senträgheitsbasiertes Betätigungssystem für einen Aus-
lösehebel bekannt geworden. Dabei wirkt der Betäti-
gungshebel mit einem Kupplungshebel zusammen, der
schwenkbeweglich auf dem Auslösehebel montiert ist.
Dabei greift eine auf dem Betätigungshebel sitzende Fe-
der auf den Kupplungshebel ein und ermöglicht somit,
dass der Kupplungshebel bei einer Betätigung des Be-
tätigungshebels einkuppelt. Im eingekuppelten Zustand
lässt sich das Gesperre mittels des Auslösehebels ent-
sperren. Zusätzlich ist ein Verriegelungshebel vorgese-
hen, mittels dem der Kupplungshebel wie auch im Falle
eines trägheitsbedingten Unfalles auskuppelbar ist.
[0010] Ein weiteres massenträgheitsbasiertes
Sließsystem in einem Schloss für ein Kraftfahrzeug mit
einem separaten Massenträgheitselement ist aus der DE
10 2014 002 581 A1 bekannt geworden. Ein Kupplungs-
hebel ist auf einem Betätigungshebel montiert und liegt
federvorgespannt in einer Position, bei der der Kupp-
lungshebel bei einem Betätigen des Betätigungshebels
in Eingriff mit dem Auslösehebel gelangt.
[0011] Im Falle einer Überschreibung einer Grenzge-
schwindigkeit der Betätigung des Betätigungshebels
wirkt ein Sperrhebel auf das Kupplungsglied, so dass
das Kupplungsglied außer Eingriff mit dem Auslösehebel
gelangt. Der Sperrhebel wiederum liegt federvorge-
spannt am Auslösehebel an und kann der Bewegung des
Betätigungshebels folgen, wenn der Betätigungshebel
mit einer normalen Betätigungsgeschwindigkeit betätigt
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wird. Im Falle eines Unfalls und somit einer überhöhten
Geschwindigkeit des Betätigungshebels kann der Steu-
erhebel durch den mit dem Steuerhebel im Eingriff be-
findlichen Massenträgheitselement der Bewegung des
Betätigungshebels nicht folgen und gelangt mit dem
Kupplungshebel in Eingriff. Der Steuerhebel bewirkt
dann, dass der Kupplungshebel ausgelenkt wird. Ein
Verriegeln des Auslösemechanismusses für das Schloss
kann hierbei dadurch erfolgen, dass beispielsweise das
Massenträgheitselement im ausgelenkten Zustand, in
dem der Steuerhebel mit dem Kupplungshebel in Eingriff
ist, fixiert wird, so dass auch bei einem weiteren Betätigen
des Betätigungshebels kein Entsperren des Gesperres
erfolgen kann.
[0012] Aus der WO 2016/131443 A1 und der DE 10
2014 004 552 A1 sind jeweils eine Betätigungseinrich-
tung für ein Kraftfahrzeugschloss umfassend ein Ge-
sperre, einen Auslösehebel zum öffnen des Gesperres,
einen Betätigungshebel, einen Kupplungshebel zum
Kuppeln des Betätigungshebels mit dem Auslösehebel
und mit einem Auswerferhebel/Steuerhebel zum Steuern
des Kupplungshebels bekannt.
[0013] Die aus dem Stand der Technik bekannten Si-
cherungssysteme basieren zumeist darauf, dass das
Kupplungsglied mittels eines Federelementes gesteuert
wird. Federelemente können bedingt durch Werkstoffe-
igenschaften und Herstellungsverfahren starke Schwan-
kungen in den Federkonstanten aufweisen. Eine defi-
nierte Auslegung der Federn bedarf daher einem großen
Aufwand. Darüber hinaus ist ein Steuern mittels eines
Federelements auch stets mit Unsicherheiten verbun-
den, da auch zum Beispiel Temperaturschwankungen
die Federeigenschaften beeinflussen können.
[0014] Aufgabe der Erfindung ist es, ein massenträg-
heitsbasiertes Betätigungssystem für ein Schloss eines
Kraftfahrzeugs bereitzustellen, mit dem eine definierte
Steuerung des Kupplungsverhaltens in einem Betäti-
gungssystem einer Schließeinrichtung eines Kraftfahr-
zeugschlosses bereitgestellt werden kann. Aufgabe der
Erfindung ist es, ein verbessertes Schloss für ein Kraft-
fahrzeug bereitzustellen. Darüber hinaus ist es Aufgabe
der Erfindung, eine konstruktiv einfache und kostengüns-
tige Möglichkeit zur Sicherung eines Schlosses im Falle
eines Unfalls bereitzustellen.
[0015] Die Lösung der Aufgabe erfolgt erfindungsge-
mäß durch die Merkmale des unabhängigen Patentan-
spruchs 1. Vorteilhafte Ausgestaltungen der Erfindung
sind in den Unteransprüchen angegeben.
[0016] Die Erfindung geht aus von einem Schloss für
ein Kraftfahrzeug, insbesondere ein Seitentürschloss,
umfassend ein Gesperre, einen Auslösehebel, einen Be-
tätigungshebel, einen Kupplungshebel, wobei der Aus-
lösehebel mittels des Kupplungshebels mit dem Betäti-
gungshebel kuppelbar ist, einen Steuerhebel zum Füh-
ren des Kupplungshebels, der zumindest mit dem Betä-
tigungshebel in einer gemeinsamen Achse gelagert ist,
einen Massenträgheitshebel, der eine Steuerkontur zum
Führen des Steuerhebel aufweist, und eine Steuerkontur

zum Führen des Steuerhebel, und eine Steuerkurve als
Mittel zum Steuern des Kupplungshebels. Erfindungsge-
mäß wird vorgeschlagen, dass der Steuerhebel ein Ein-
griffsmittel, insbesondere eine Verlängerung aufweist,
wobei bei einer Betätigung des Eingriffsmittels der Kupp-
lungshebel außer Eingriff mit dem Auslösehebel bringbar
ist. Durch die Steuerkurve als Mittel zum Steuern des
Kupplungshebels ist nun die Möglichkeit geschaffen, den
Kupplungshebel unabhängig vom Eingriff mit einem Fe-
derelement zu führen und somit eine definierte Bewe-
gung des Kupplungshebels zwangsweise herbeizufüh-
ren.
[0017] Eine Zwangsführung des Kupplungshebels be-
inhaltet eine definierte Lageregelung des Kupplungshe-
bels zu jedem Zeitpunkt, was wiederum ein hohes Maß
an Sicherheit und Funktionalität beinhaltet. Insbesonde-
re können durch eine Zwangsführung des Kupplungshe-
bels in einer Steuerkurve große Kräfte übertragen wer-
den, so dass auch bei einem langsamen aber mit hoher
Kraft ausgeführten Betätigung des Betätigungshebels es
nicht zu einer Fehlfunktion kommen kann. Insbesondere
ist das Kupplungsglied zu jedem Zeitpunkt in einer defi-
nierten Position und durch die Ausbildung der Steuerkur-
ve an die unterschiedlichen Einsatzgebiete des Schlos-
ses im Kraftfahrzeug anpassbar.
[0018] Das Schloss für ein Kraftfahrzeug umfasst auch
solche Schlösser, die zum Beispiel in Schiebetüren,
Heckschlössern, Seitentüren, Klappen oder auch Abde-
ckungen, wie beispielsweise einer Verdeckhaube, zum
Einsatz kommen. Dabei umfasst das Schloss üblicher-
weise ein Gesperre bestehend aus einer Drehfalle und
zumindest einer Sperrklinke. Das Gesperre kann dabei
mit einer Vorrast und/oder einer Hauptrast ausgebildet
sein, wobei ein oder zwei Sperrklinken zum Einsatz kom-
men können.
[0019] Ein Auslösehebel ist der Hebel, der unmittelbar
auf das Gesperre einwirkt. Dabei wirkt der Auslösehebel
auf die Sperrklinke und löst die Sperrklinke aus dem Ein-
griff mit der Drehfalle. Zwischen dem Betätigungshebel
und dem Auslösehebel wirkt ein Kupplungshebel. Bei ei-
nem Betätigen des Betätigungshebels und vorzugsweise
des Außenbetätigungshebels kommt der Kupplungshe-
bel mit dem Auslösehebel in Kontakt und ermöglicht so-
mit ein Betätigen des Auslösehebels, wodurch das Ge-
sperre entsperrbar ist. Dabei wird der Kupplungshebel
in einer Steuerkurve geführt, so dass eine definierte Aus-
richtung des Kupplungshebels auf den Auslösehebel er-
möglichbar ist. Einerseits kann die Ausrichtung des
Kupplungshebels gesteuert werden, darüber hinaus
kann auch das Auslenkungsverhalten des Kupplungshe-
bels durch Verlauf der Kontur eingestellt werden. Dabei
ist es möglich, den Auslenkungswinkel wie auch die Aus-
lenkgeschwindigkeit des Kupplungshebels durch den
Verlauf der Kontur zu steuern. Je nach vorhandenem
Weg beim Betätigen des Betätigungshebels kann somit
die Bewegung des Kupplungshebels einstellbar sein.
[0020] Der Kupplungshebel ist schwenkbar im Betäti-
gungshebel gelagert. Die Aufnahme des Kupplungshe-
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bels im Betätigungshebel und insbesondere im Außen-
betätigungshebel bietet den Vorteil, dass mit einer ge-
ringen Anzahl von Bauteilen ein Kuppeln des Betäti-
gungshebels mit dem Auslösehebel ermöglichbar ist.
Darüber hinaus ist die Übertragung der Bewegung vom
Betätigungshebel auf den Auslösehebel unmittelbar
möglich. Die schwenkbewegliche Lagerung des Kupp-
lungshebels im Betätigungshebel ermöglicht es hierbei,
dass der Kupplungshebel einerseits im Betätigungshe-
bel lagerbar und gleichzeitig durch die Steuerkurve führ-
bar ist.
[0021] Dadurch, dass der Steuerhebel den Kupplungs-
hebel führt, werden weitere Vorteile erzielt. Die Aufnah-
me des Kupplungshebels bzw. das Führen des Kupp-
lungshebels in einem Steuerhebel ermöglicht es hierbei,
dass die Steuerkurve den Bewegungen des Betätigungs-
hebels folgen kann. Die Steuerkurve ist somit gemein-
sam mit dem Betätigungshebel und im Eingriff mit dem
Kupplungshebel gemeinsam mit dem Kupplungshebel
bewegbar. Aus dieser Anordnung wird ersichtlich, dass
der Steuerhebel als Steuerglied fungieren kann, wenn
der Steuerhebel eine Relativbewegung zum Betäti-
gungshebel vollführt.
[0022] Bei einer normalen Betätigung des Betäti-
gungshebels folgt der Steuerhebel durch den Eingriff ei-
ner Feder zwischen Betätigungshebel und Steuerhebel
der Bewegung des Betätigungshebels. Der Kupplungs-
hebel ist im Betätigungshebel gelagert und folgt der Be-
wegung des Betätigungshebels. Wird der Betätigungs-
hebel im Normalbetrieb mit einer der Betätigung zuord-
baren Geschwindigkeit bewegt, so folgt der Steuerhebel
der Bewegung des Betätigungshebels. Die zwischen
dem Steuerhebel und dem Betätigungshebel wirkende
Feder ist so ausgelegt, dass eine übereinstimmende Be-
wegung zwischen Steuerhebel und Betätigungshebel im
Normalbetrieb erfolgt.
[0023] Lediglich im Falle einer überhöhten Geschwin-
digkeit des Betätigungshebels, wie sie beispielsweise im
Falle eines Unfalls erfolgen kann, wird der Betätigungs-
hebel derart start beschleunigt, dass es zu einer Rela-
tivbewegung zwischen Steuerhebel und Betätigungshe-
bel kommt. Eine Relativbewegung zwischen Steuerhe-
bel und Betätigungshebel bedingt dann, dass der Kupp-
lungshebel in der Steuerkurve des Steuerhebels geführt
und durch die Geometrie der Kontur des Steuerhebels
auslenkbar ist. Das Auslenken des Kupplungshebels be-
dingt hierbei, dass der Kupplungshebel außer Eingriff mit
dem Auslösehebel gelangt. Das Gesperre bleibt ge-
sperrt.
[0024] Ein weiterer Vorteil wird dadurch erzielt, dass
der Steuerhebel zumindest mit dem Betätigungshebel,
insbesondere ein Außenbetätigungshebel, in einer ge-
meinsamen Achse gelagert ist. Eine gemeinsame Lage-
rung des Steuerhebels und des Betätigungshebels er-
möglicht eine konstruktiv günstige Auslegung, die einen
geringen Platzbedarf benötigt. Darüber hinaus sind
durch die gemeinsamen Lagerungen die Betätigungswe-
ge und Hebelmomente leicht aufeinander abstimmbar.

Insbesondere die zu übertragenden Momente, die einer-
seits zum Auslösen des Gesperres benötigt werden und
darüber hinaus ein Steuern der Bewegung des Kupp-
lungshebels zur Verfügung gestellt werden können, sind
leicht einstellbar.
[0025] Der Steuerhebel wirkt mit einem Massenträg-
heitshebel zusammen, wodurch weitere Vorteile erreicht
werden. Ein Massenträgheitshebel ist ein Hebel, der
schwenkbar gelagert im Kraftfahrzeugschloss aufge-
nommen ist und einem Impuls aus einem Unfall entge-
genwirkt. Dabei ist das Massenträgheitselement bevor-
zugt als Hebel ausgebildet und mittig gelagert. Dabei
kann eine symmetrische Lastverteilung um den
Schwenkpunkt vorteilhaft sein. Der Steuerhebel ist mit
dem Massenträgheitshebel unmittelbar im Eingriff. Wie
bereits vorstehend erläutert, kommt es bei einer Relativ-
bewegung zwischen dem Betätigungshebel und dem
Steuerhebel zu einer Auslenkung des Kupplungshebels.
Durch die träge Masse des Massenträgheitshebels wird
der Steuerhebel in seinem Trägheitsverhalten unter-
stützt, so dass eine weitere Sicherheit gegeben ist, um
im Falle eines Unfalls den Steuerhebel in seiner Position
zu halten. Wirkt dabei der Massenträgheitshebel dem
Impuls des Aufschlags entgegen, so verharrt der Mas-
senträgheitshebel in seiner Position und hält den Steu-
erhebel entgegen der Auslenkung des Betätigungshe-
bels bzw. Außenbetätigungshebels in seiner Ausgangs-
stellung. Somit wird lediglich der Betätigungshebel durch
zum Beispiel einen bewegten Türgriff ausgelenkt und der
Steuerhebel verharrt in seiner Ausgangsstellung. Bei ei-
nem Betätigen des Betätigungshebels folgt der Kupp-
lungshebel durch seine Lagerung im Betätigungshebel
der Bewegung des Betätigungshebels, wobei der Kupp-
lungshebel durch die Steuerkurve des Steuerhebels ge-
führt wird und entsprechend auslenkbar ist. Das Betäti-
gen des Betätigungshebels im Unfallfalle hat somit keine
Auswirkung auf den Auslösehebel, so dass das Schloss
auch im Falle eines Unfalls geschlossen bleibt.
[0026] Der Massenträgheitshebel weist eine Steuer-
kontur zum Führen des Steuerhebels auf, wodurch sich
sich eine vorteilhafte konstruktive Lösung ergibt, die mit
einer minimalen Anzahl an Bauteilen ausgestattet ist.
Darüber hinaus ist es vorteilhaft, wenn der Steuerhebel
derart in die Kontur des Massenträgheitshebels eingreift,
dass ein Angriffspunkt des Steuerhebels in die Steuer-
kontur nah am Schwenkpunkt des Massenträgheitshe-
bels angeordnet ist. Durch einen Angriffspunkt bzw. eine
Führung des Steuerhebels im Massenträgheitshebel in
der Nähe des Schwenkpunktes des Massenträgheitshe-
bels steht dem Steuerhebel eine hohe Massenträgheit
im Falle eines Unfalls entgegen. Insbesondere in dem
Fall, in dem eine symmetrische Massenverteilung um
den Drehpunkt des Massenträgheitshebels vorliegt,
kann im Falle eines Unfalls der Massenträgheitshebel
dem Steuerhebel ein maximales Trägheitsmoment ent-
gegenstellen. In vorteilhafter Weise erstreckt sich die
Steuerkontur von einem etwa mittig gelegenen
Schwenkpunkt des Massenträgheitshebels bis ein radi-
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ales Ende des Massenträgheitshebels. Hierdurch ergibt
sich eine weitere vorteilhafte Form der Steuerkontur, da
einerseits der Massenträgheitshebel dem Steuerhebel
im Falle eines Unfalls ein maximales Trägheitsmoment
entgegenstellen kann, wohingegen bei einem normalen
Betätigen des Betätigungshebels der Steuerhebel ent-
lang der Steuerkontur im Massenträgheitshebel mit stei-
gender Auslenkung des Betätigungshebels ein geringe-
res Moment aufbringen muss, um den Massenträgheits-
hebel auszulenken. Hierdurch wird die Betätigung des
Schlosses des Kraftfahrzeuges erleichtert. Die vorteil-
hafte Ausgestaltung der Steuerkontur entlang der Erstre-
ckung des Massenträgheitshebels wirkt sich somit posi-
tiv auf das Verhalten im Unfall und gleichzeitig bei der
Normalbetätigung des Schlosses aus.
[0027] Erfindungsgemäß weist der Steuerhebel ein
Eingriffsmittel auf, insbesondere einer Verlängerung,
wobei bei einer Betätigung des Eingriffsmittels der Kupp-
lungshebel außer Eingriff mit dem Auslösehebel bringbar
ist. Der Steuerhebel kann ein Eingriffsmittel aufweisen,
in die zum Beispiel ein Zentralverriegelungselement des
Schlosses eingreifen kann. In vorteilhafter Weise kann
das Eingriffsmittel zum Beispiel als eine Verlängerung
ausgebildet sein, die aus dem Steuerhebel herausragt.
Das Eingriffsmittel kann aber auch aus einer Öffnung,
einer Vertiefung oder einer sonstigen geometrischen Ge-
staltung ausgebildet sein, in die ein Mittel zur zentralen
Verriegelung eingreifen kann und den Steuerhebel in sei-
ner Lage fixiert. Durch das Fixieren des Eingriffsmittels
und somit des Steuerhebels kann zwar der Betätigungs-
hebel bzw. der Außenbetätigungshebel betätigt werden,
durch das Festhalten bzw. Fixieren des Steuerhebels
wird der Kupplungshebel aber durch die Steuerkurve in
dem Steuerhebel hindurch bewegt und außer Eingriff mit
dem Auslösehebel gebracht. Hierdurch kann mit ein-
fachsten konstruktiven Mitteln ein Verriegelungselement
bereitgestellt werden, das auf die vorhandenen Elemen-
te des Schließsystems und insbesondere dem Steuer-
hebel zugreift. Durch das Positionieren des Steuerhebels
ist somit ein Verriegeln ermöglichbar. In vorteilhafter Wei-
se ist das Eingriffsmittel als Verlängerung an den Steu-
erhebel zum Beispiel einstückig anformbar. Es ist aber
selbstverständlich auch vorstellbar, den Steuerhebel in
anderer kraftschlüssiger und/oder formschlüssiger Form
zu fixieren, so dass ein Bewegen des Steuerhebels un-
terbindbar ist.
[0028] Ist das Eingriffsmittel elektrisch betätigbar, so
ergibt sich eine weitere vorteilhafte Ausgestaltungsform
der Erfindung. Eine elektrische Betätigung bietet den
Vorteil eines hohen Komforts für den Bediener, so dass
der Steuerhebel zum Beispiel im Rahmen einer Zentral-
verriegelung des Fahrzeugs elektrisch ansteuerbar bzw.
positionierbar bzw. fixierbar ist. Dabei kann ein bereits
vorhandener Hebel einer Zentralverriegelung zum Ein-
griff in den Steuerhebel benutzt werden oder es ist ein
separater Antrieb vorsehbar.
[0029] In einer weiteren vorteilhaften Ausführungs-
form ragt zumindest ein Teil des Kupplungshebels in eine

Öffnung des Betätigungshebels hinein und ist in der Öff-
nung führbar. In einer Normalbetätigung des Betäti-
gungshebels, das heißt bei einer Betätigung des Betäti-
gungshebels mit einer normalen Öffnungsgeschwindig-
keit für das Schloss, liegt der Kupplungshebel an einem
Ende des Betätigungshebels zum Beispiel federvorge-
spannt an. Wird nun der Steuerhebel fixiert, das kann
einerseits über das Eingriffsmittel und eine Zentralver-
riegelung oder aber durch das Massenträgheitselement
erfolgen, so verfährt der Kupplungshebel in der Steuer-
kurve des Steuerhebels, wobei der Kupplungshebel ver-
schwenkt wird. Um ein Verschwenken des Kupplungs-
hebels im Betätigungshebel zu ermöglichen, ist der
Kupplungshebel in der Öffnung des Betätigungshebels
führbar. Das Führen des Kupplungshebels unmittelbar
im Betätigungshebel bietet eine weitere Möglichkeit, um
eine möglichst konstruktive einfache und somit kosten-
günstige Möglichkeit zur Führung des Kupplungshebels
bei voller Funktionalität zu ermöglichen. Der Aufbau der
ineinander greifenden Führungen von Massenträgheits-
hebel, Steuerhebel, Kupplungshebel und Betätigungs-
hebel bietet eine Vielzahl von Vorteilen für die Funktio-
nalität und bietet gleichzeitig die Möglichkeit, alle funkti-
onalen Vorteile zu nutzen bei geringstmöglicher Anzahl
von Bauteilen und konstruktiv günstigem Aufbau.
[0030] In einer weiteren vorteilhaften Ausgestaltungs-
form des Schlosses sind der Betätigungshebel, der Steu-
erhebel und der Auslösehebel auf einer gemeinsamen
Achse und/oder Führung gelagert. Die gemeinsame Auf-
nahme der Hebel bietet den Vorteil, dass die Funktions-
einheit kleinstbauend ausgebildet sein kann, so dass mit
minimalem Platz im Schloss des Kraftfahrzeugs ein ho-
hes Maß an Funktionalität realisierbar ist. Dabei können
die Hebel auf einer gemeinsamen Achse und/oder einer
Führung oder Aufnahme des jeweiligen anderen Hebels
aufgenommen oder gelagert sein. Insbesondere bietet
die Aufnahme der Hebel auf einer gemeinsamen Achse
den Vorteil, dass insbesondere für das Zusammenspiel
zum Beispiel zwischen Steuerhebel und Betätigungshe-
bel günstige Eingriffsverhältnisse zum Beispiel für die
zwischen dem Steuerhebel und dem Betätigungshebel
wirkende Feder.
[0031] Nachfolgend wird die Erfindung unter Bezug-
nahme auf die anliegenden Zeichnungen anhand eines
bevorzugten Ausführungsbeispiels näher erläutert. Es
gilt jedoch der Grundsatz, dass die Ausführungsbeispiele
die Erfindung nicht beschränken, sondern lediglich vor-
teilhafte Ausgestaltungsformen darstellen. Die darge-
stellten Merkmale können einzeln oder in Kombination
mit weiteren Merkmalen der Beschreibung wie auch den
Patentansprüchen einzeln oder in Kombination ausge-
führt werden, wobei der Schutzumfang allein durch die
anhängigen Ansprüche definiert wird.
[0032] Es zeigt:

Figur 1 eine Vorderansicht auf einen Teil eines
Schlosses eines Kraftfahrzeuges mit den zur
Erläuterung der Erfindung wesentlichen Be-
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standteilen. Die Vorderansicht zeigt die Funk-
tionseinheit in einer Ausgangsstellung, das
heißt im unbetätigten Zustand,

Figur 2 die Rückansicht der Funktionseinheit gemäß
der Figur 1 im unbetätigten Zustand, das heißt
einer Ausgangsstellung,

Figur 3 eine Vorderansicht auf die Funktionseinheit
des Schlosses bei einer normalen Betätigung
des Betätigungshebels zum Auslösen des
Gesperres, und

Figur 4 eine Vorderansicht auf die Funktionseinheit
bei einer stark beschleunigten Bewegung des
Betätigungshebels, bei der das Massenträg-
heitselement ein Auslösen des Gesperres
verhindert.

[0033] In der Figur 1 ist eine Vorderansicht auf ein
Schloss 1 eines Kraftfahrzeugs wiedergegeben. Das
Schloss ist lediglich als Strichlinie angedeutet. Das
Schloss 1 umfasst einen Betätigungshebel 2, einen
Kupplungshebel 3, einen Steuerhebel 4, einen Massen-
trägheitshebel 5, einen Auslösehebel 6 und ein Gesperre
7. Das lediglich gestrichelt angedeutete Gesperre 7 kann
beispielsweise aus einer Sperrklinke 7 bestehen, auf die
der Auslösehebel 6 unmittelbar eingreift. Auf die weiteren
Bestandteile des Schlosses 1 wird aufgrund einer Über-
sichtlichkeit verzichtet, so dass lediglich die zur Erläute-
rung der Funktion der Erfindung wesentlichen Bestand-
teile des Schlosses 1 wiedergegeben sind.
[0034] Die Figur 1 zeigt die Funktionseinheit 8 des
Schlosses 1 in einem unbetätigten Zustand. Zur Betäti-
gung des Betätigungshebels 2 wird der Betätigungshe-
bel zum Beispiel mittels eines Bowdenzugs in Richtung
des Pfeils P1 im Uhrzeigersinn betätigt. Bei einem Betä-
tigen des Betätigungshebels 2 würde der im Betätigungs-
hebel 2 gelagerte Kupplungshebel über seine im Betäti-
gungshebel 2 gelagerte Achse 9 mitbewegt. Der Kupp-
lungshebel 3 wiederum weist einen in der Figur 2 besser
ersichtlichen Zapfen 10 auf, mit dem der Kupplungshebel
3 in die Steuerkurve 11 des Steuerhebels 4 eingreift. Bei
einer Betätigung des Betätigungshebels 2 in Richtung
des Pfeils P1 nimmt somit der Betätigungshebel 2 den
Steuerhebel 4 mit. Dabei wirkt ein Federelement 12 zwi-
schen dem Betätigungshebel 2 und dem Steuerhebel 4.
Das Federelement 12 hält den Steuerhebel 4 in seiner
Ausgangslage, so dass zu einer Relativbewegung zwi-
schen dem Betätigungshebel 2 und dem Steuerhebel 4
das Federelement mit einer Relativkraft zwischen dem
Steuerhebel 4 und dem Betätigungshebel 2 wirkt. Um
eine Relativbewegung zwischen dem Betätigungshebel
2 und dem Steuerhebel 4 herzustellen, ist somit die Fe-
derkraft des Federelements, das insbesondere eine Spi-
ralfeder sein kann, zu überwinden.
[0035] Wirkt der Zapfen 10 des Kupplungshebels 3 mit
dem Steuerhebel 4 zusammen, so wirkt der Steuerhebel

4 wiederum mittels eines Führungszapfens 13 mit dem
Massenträgheitshebel 5 zusammen. Dazu greift der Füh-
rungszapfen 13 in eine Steuerkurve 14 des Massenträg-
heitshebels 5 ein. Wie deutlich in der Figur 2 zu erkennen
ist, ist der Führungszapfen 13 in der Steuerkurve radial
nach außen führbar. Der Massenträgheitshebel 5 ist um
seine Achse 15 herum schwenkbar im Schloss 1 aufge-
nommen. Dabei weist der Massenträgheitshebel 5 be-
vorzugt eine in Bezug auf die Achse 15 bezogene aus-
geglichene Massenverteilung auf. Mit anderen Worten
ist der Massenträgheitshebel 5 um die Achse 15 herum
massenausgeglichen. Eine ausgeglichene Massenbi-
lanz in Bezug auf die Achse 15 bietet den Vorteil, dass
keine Eigenschwingungen aufgrund von Erschütterun-
gen im Kraftfahrzeug entstehen können bzw. größten-
teils unterbunden werden können.
[0036] Bei einer Betätigung des Betätigungshebels 2
wird folglich der Kupplungshebel 3 betätigt und in dem
Fall, in dem der Betätigungshebel mit einer normalen Ge-
schwindigkeit betätigt wird, folgt der Steuerhebel 4 der
Bewegung des Betätigungshebels 2. Dies hat zur Folge,
dass der Kupplungshebel 3 seine Orientierung in der
Funktionseinheit 8 beibehält. Ein radiales Ende 16 des
Kupplungshebels 3 kommt dann mit einer Anschlagkante
17 des Auslösehebels 6 in Eingriff. Ein derartiger Eingriff
zwischen dem radialen Ende 16 des Kupplungshebels 3
mit der Anschlagkante 17 ist in der Figur 3 als normale
Betätigung des Schlosses wiedergegeben. Bei einer Be-
tätigung des Auslösehebels 6, wie sie in der Figur 3 dar-
gestellt ist, vollführt der Auslösehebel 6 eine Bewegung
in Richtung des Pfeils P2, wodurch ein Auslösearm 18
mit der zum Beispiel Sperrklinke 7 in Eingriff gelangt. Die
Sperrklinke 7 wird dann in Richtung des Pfeils P3 bewegt,
so dass das Gesperre entsperrbar ist.
[0037] In der Figur 4 ist nun der Fall dargestellt, bei
dem der Betätigungshebel 2 mit einer überhöhten Ge-
schwindigkeit in Richtung des Pfeils P1 um die Achse 9
herum im Uhrzeigersinn verdreht wird. Eine überhöhte
Geschwindigkeit, die zu einem zu schnellen Bewegen
des Betätigungshebels 2 über eine Grenzgeschwindig-
keit hinweg führt, führt dazu, dass einerseits das Feder-
element 12 auslenkbar ist und gleichzeitig dazu, dass
das Massenträgheitselement der beschleunigten Bewe-
gung des Betätigungshebels 2 nicht folgen kann. Der
Kupplungshebel 3 ist im Betätigungshebel 2 gelagert und
muss der Bewegung des Betätigungshebels 2 folgen. Da
aber der Steuerhebel 4 in seiner Ausgangsstellung ver-
harrt, wird der Zapfen 10 des Kupplungshebels 3 in der
Steuerkurve 11 des Steuerhebels 4 geführt. Dadurch ver-
schwenkt der Kupplungshebel 3 in der Figur 4 im Ge-
genuhrzeigersinn und gelangt außer Eingriff mit dem
Auslösehebel 6. Wie deutlich in der Figur 4 zu erkennen
ist, gelangt das radiale Ende 16 des Kupplungshebels 3
außer Eingriff mit der Anschlagkante 17 des Auslösehe-
bels 6. Der Auslösehebel 6 verbleibt in seiner Ausgangs-
stellung, so dass der Auslösearm 18 nicht in Kontakt mit
dem Gesperre 7 bringbar ist. Bei dieser Bewegung be-
wegt sich der Kupplungshebel 3 ebenfalls in der Öffnung
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19 des Betätigungshebels 2.
[0038] Um den Kupplungshebel 3 außer Eingriff mit
dem Auslösehebel 6 zu bringen, weist der Steuerhebel
4 darüber hinaus ein Eingriffsmittel 20 auf, das in dieser
Ausführungsform als Verlängerung 20 ausgebildet ist.
Wird nun im Schloss 1 zum Beispiel ein nicht dargestellter
Hebel mit der Verlängerung 20 in Eingriff gebracht, wobei
der nicht dargestellte Hebel eine Kraft F auf die Verlän-
gerung 20 ausübt, so verbleibt der Steuerhebel 4 eben-
falls in seiner Ausgangslage. Das Verharren des Steu-
erhebels 4 in seiner Ausgangslage bewirkt dabei, dass
bei einem Betätigen des Betätigungshebels 2 der Kupp-
lungshebel 3 in der Steuerkurve 11 des Steuerhebels 4
geführt wird und somit der Kupplungshebel 3 außer Ein-
griff mit dem Auslösehebel 6 gelangt. Somit ist das
Schloss 1 verriegelbar.
[0039] Wie deutlich in dem Ausführungsbeispiel zu er-
kennen, werden eine Vielzahl von Vorteilen durch das
Ausführungsbeispiel erzielt, wobei lediglich ein geringst-
möglicher Platzbedarf erforderlich ist, wobei ein Höchst-
maß an Sicherheit durch den Aufbau insbesondere das
Einbringen einer Steuerkurve in den Steuerhebel erziel-
bar ist.

Bezugszeichenliste

[0040]

1 Schloss
2 Betätigungshebel
3 Kupplungshebel
4 Steuerhebel
5 Massenträgheitshebel
6 Auslösehebel
7 Gesperre, Sperrklinke
8 Funktionseinheit
9 Achse
10 Zapfen
11 Steuerkurve
12 Federelement
13 Führungszapfen
14 Steuerkurve
15 Achse
16 radiales Ende
17 Anschlagkante
18 Auslösearm
19 Öffnung
20 Eingriffsmittel, Verlängerung

P1, P2, P3, P4 Pfeil
F Kraft

Patentansprüche

1. Schloss (1) für ein Kraftfahrzeug, insbesondere ein
Seitentürschloss, umfassend ein Gesperre (7), ei-
nen Auslösehebel (6), einen Betätigungshebel (2),

der insbesondere als ein Außenbetätigungshebel
ausgeführt ist, einen Kupplungshebel (3), wobei der
Auslösehebel (6) mittels des Kupplungshebels (3)
mit dem Betätigungshebel (2) kuppelbar ist, einen
Steuerhebel (4) zum Führen des Kupplungshebels
(3), der zumindest mit dem Betätigungshebel (2) in
einer gemeinsamen Achse (9) gelagert ist, einen
Massenträgheitshebel (5), der eine Steuerkontur
(14) zum Führen des Steuerhebel (4) aufweist, und
eine Steuerkurve (11) als Mittel zum Steuern des
Kupplungshebels (3), dadurch gekennzeichnet,
dass der Kupplungshebel (3) schwenkbar im Betä-
tigungshebel (2) gelagert ist und der Steuerhebel (4)
ein Eingriffsmittel (20), insbesondere eine Verlänge-
rung (20) aufweist, wobei bei einer Betätigung des
Eingriffsmittels (20) der Kupplungshebel (3) außer
Eingriff mit dem Auslösehebel (6) bringbar ist.

2. Schloss (1) nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet, dass das Eingriffsmittel (20) elektrisch be-
tätigbar ist.

3. Schloss (1) für ein Kraftfahrzeug nach Anspruch 1
oder 2, dadurch gekennzeichnet, dass zumindest
ein Teil des Kupplungshebels (3) in eine Öffnung
(19) des Betätigungshebels (2) hineinragt und in der
Öffnung (19) führbar ist.

4. Schloss (1) für ein Kraftfahrzeug nach einem der An-
sprüche 1 bis 3, dadurch gekennzeichnet, dass
der Betätigungshebel (2), der Steuerhebel (4) und
der Auslösehebel (6) auf einer gemeinsamen Achse
(9) und/oder Führung gelagert sind.

Claims

1. Latch (1) for a motor vehicle, especially a side door
latch, including a locking mechanism (7), a release
lever (6), an operating lever (2), which is designed
especially as an outside operating lever, a coupling
lever (3), whereby the release lever (6) can be cou-
pled with the operating lever (2) via the coupling lever
(3), a control lever (4) for guiding the coupling lever
(3), which is at least accommodated with the oper-
ating lever (2) in a common axle (9), a mass inertia
lever (5), which has a control contour (14) for guiding
the control lever (4), and a control curve (11) as a
means of controlling the coupling lever (3), charac-
terized by the fact that the coupling lever (3) is ac-
commodated in a pivotable manner in the operating
lever (2) and the control lever (4) has an engagement
means (20), especially an extension (20) where, up-
on operating the engagement means (20), the cou-
pling lever (3) can be disengaged from the release
lever (6).

2. Latch (1) according to claim 1, characterized by the
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fact that the engagement means (20) can be electri-
cally operated.

3. Latch (1) for a motor vehicle according to claim 1 or
2, characterized by the fact that at least one section
of the coupling lever (3) protrudes into an aperture
(19) of the operating lever (2) and can be guided into
the aperture (19).

4. Latch (1) for a motor vehicle according to one of the
claims 1 to 3, characterized by the fact that the op-
erating lever (2), the control lever (4) and the release
lever (6) are accommodated on a common axle (9)
and/or a wedge.

Revendications

1. Serrure (1) pour un véhicule à moteur, notamment
serrure de porte latérale comprenant un mécanisme
de verrouillage (7), un levier déclencheur (6), un le-
vier d’actionnement (2) exécuté notamment sous
forme de levier d’actionnement extérieur, un levier
d’embrayage (3), sachant que le levier déclencheur
(6) est embrayable avec le levier d’actionnement (2)
au moyen du levier d’embrayage (3), comprenant un
levier de commande (4) pour guider le levier d’em-
brayage (3) qui est en appui au moins avec le levier
d’actionnement (2) dans un axe commun (9), com-
prenant un levier (5) à inertie de masse présentant
un contour de commande (14) pour guider le levier
de commande (4), et une came de commande (11)
comme moyen pour commander le levier d’em-
brayage (3), caractérisée en ce que le levier d’em-
brayage (3) est en appui pivotant dans le levier d’ac-
tionnement (2) et que le levier de commande (4) pré-
sente un moyen d’engrènement (20), notamment un
prolongement (20), sachant que lors d’un actionne-
ment du moyen d’engrènement (20) le levier d’em-
brayage (3) peut être amené hors engrènement avec
le levier déclencheur (6).

2. Serrure (1) selon la revendication 1, caractérisée
en ce que le moyen (20) d’engrènement est action-
nable électriquement.

3. Serrure (1) pour un véhicule à moteur selon la re-
vendication 1 ou 2, caractérisée en ce qu’au moins
une partie du levier d’embrayage (3) fait saillie dans
un orifice (19) du levier d’actionnement (2) et peut
être guidée dans l’orifice (19).

4. Serrure (1) pour un véhicule à moteur selon l’une
des revendications 1 à 3, caractérisée en ce que
le levier d’actionnement (2), le levier de commande
(4) et le levier déclencheur (6) sont en appui sur un
axe (9) et/ou un guidage commun(s).
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